
Der Rat der Stadt Meckenheim beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, 

1. eine für die Ansiedlung eines Baumarktes in der Stadt Meckenheim geeignete 
Fläche/Liegenschaft zu ermitteln, 

2. dem Rat der Stadt Meckenheim eine Konzeption zur bauleitplanerischen Umsetzung 
vorzustellen. 


